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zialistische Gesetzlichkeit und Rechts
sicherheit) ergänzenden Veranstal
tung ist es, den Schülern bewußt 
zu machen, daß die Rechtssicherheit 
ein wichtiger Faktor ist, der das Ver
trauen der Bürger zu ihrem soziali
stischen Staat fördert. Sozialistische 
Verhaltensweisen, wie Achtung der 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, Solidarität und Kollektivität, 
die Achtung vor der sozialistischen 
Arbeit und dem sozialistischen 
Eigentum, sollen ausgeprägt und ver
tieft werden.
Bei diesem Thema werden Erfahrun
gen des Kampfes gegen Straftaten 
und andere Rechtsverletzungen JU7 
gendlicher ausgewertet und Möglich
keiten zur Überwindung derartigen 
Fehlverhaltens erörtert. Ferner neh
men die Schüler an der gerichtlichen 
Hauptverhandlung einer Jugend
strafsache mit überschaubarem Sach
verhalt (Diebstahl, unbefugte Benut
zung von Kraftfahrzeugen, Rowdy
tum) sowie an der Auswertung des 
Verfahrens teil.
Im Schuljahr 1974/75 sind für die 
Schüler der nunmehr 9. Klassen zwei 
weitere Veranstaltungen vorgesehen, 
die thematisch in FDJ-Mitgliederver- 
sammlungen eingeordnet sind. In 
einer Veranstaltung werden die Ju
gendlichen mit den Grundsätzen des 
sozialistischen Arbeitsrechts vertraut 
gemacht. Das soll nach Möglichkeit 
im Rahmen der Berufsberatung und 
gemeinsam mit Vertretern des Paten
betriebes geschehen. Im Mittelpunkt 
der Aussprache werden die Pflicht zu 
gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit 
sowie Stellung und Rechte der Ju
gendlichen im Produktionsprozeß 
stehen.
Die zweite FDJ-Versammlung wird 
sich mit der Thematik „Du und 
Deine Familie“ beschäftigen. Hier 
sollen die Bedeutung der Familie, die 
Verhaltensanforderungen an die Ju
gendlichen im Elternhaus, Fragen 
der Partnerbeziehungen und der Vor
aussetzungen der Gründung einer Fa
milie sowie die Rechte und Pflichten 
der Ehegatten erläutert werden.
Über die Veranstaltungen wurde eine 
zusätzliche Vereinbarung mit der 
FDJ-Kreisleitung abgeschlossen, die 
gewährleistet, daß die Sekretäre der 
FDJ-Grundorganisationen in den 
Schulen die thematischen FDJ-Ver- 
sammlungen entsprechend vorberei
ten.
Im Schuljahr 1973/74 wurden die Ver
anstaltungen in den 8. Klassen von 
drei Staatsanwälten, sechs Richtern 
und einem Rechtsanwalt durchge
führt, wobei für jede Schule ein Mit
arbeiter der Justizorgane verant
wortlich war.
Die organisatorische Vorbereitung 
lag in den Händen der Vorsitzenden 
der Erziehungsberatungsgruppen; in 
der Regel sind das die stellvertreten
den Direktoren. Sie wie auch die je
weiligen Klassenleiter nahmen an 
den Veranstaltungen teil.
Die inhaltliche Vorbereitung der Ver
anstaltungen durch die Mitarbeiter 
der Justizorgane beruhte auf der Ab

stimmung mit dem Lehrplan im Fach 
Staatsbürgerkunde, auf Hospitationen 
in diesem Unterrichtsfach und der 
Ausarbeitung von Konzeptionen für 
die einzelnen Themen.
Die Mitarbeiter der Justizorgane ha
ben in diesen Veranstaltungen wert
volle Erfahrungen für die weitere 
Rechtserziehung gesammelt, vor 
allem in methodischer Hinsicht. So 
zeigte sich z. B., daß es wichtig ist, 
den Schülern zu erläutern, wann 
strafrechtliche Verantwortlichkeit 
eintritt und wie diese sich zu Maß
nahmen der Organe der Jugendhilfe 
verhält.
Das Zusammenwirken der Mitarbei
ter der Justizorgane und der Vorsit
zenden der Erziehungsberatungs
gruppen führte zu ständigen, engen 
Kontakten. Sie werden genutzt, um 
rechtzeitig und richtig auf Fehlver
haltensweisen Jugendlicher sowie auf 
Verletzungen elterlicher Erziehungs
pflichten reagieren zu können. 
Außerdem erläutern Mitarbeiter der 
Justizorgane vor Pädagogen und 
Elternvertretungen sowie in Eltern
versammlungen Fragen des Rechts

Das Bezirksgericht Suhl hatte in sei
nem Urteil vom 15. November 1973 
- 3 BF 21/73 - (NJ 1974 S. 247) den 
Nettogewinn eines selbständigen 
Handwerkers festzustellen, um ihn 
der Unterhaltsfestsetzung zugrunde 
zu legen. Diese Entscheidung hat zu 
Anfragen geführt, weil die in ihr ge
nannten Rechtsvorschriften über die 
Gewinnermittlung nicht für Hand
werker verbindlich sind. Das betrifft 
sowohl die im Urteil zitierte, inzwi
schen aufgehobene AO vom 14. Okto
ber 1970 (GBl.-Sdr. Nr. 684) als auch 
den in der redaktionellen Fußnote 
angeführten § 17 der AO Nr. 2 über 
vereinfachte Anforderungen an die 
Erfassung und Nachweisführung in 
Rechnungsführung und Statistik vom
29. Dezember 1972 (GBl. 1973 I S. 60). 
Die AO Nr. 2 gilt nur in Einzelfällen 
für Gewerbetreibende, die nicht in 
der sog. Handwerksrolle geführt wer
den.
Um etwaige Unklarheiten auszuräu
men, sollen im folgenden die für 
Handwerker und Gewerbetreibende 
geltenden Rechtsvorschriften über die 
Gewinnermittlung und die Berech
nung des Nettogewinns (Nettoein
kommens) erläutert werden:

1. Gewinnermittlung bei privaten 
Handwerkern
Als Handwerker gilt, wer auf der 
Grundlage des Gesetzes zur Förde
rung des Handwerks vom 9. August 
1950 (GBl. S. 827) i. d. F. des Ergän
zungsgesetzes vom 12. März 1958 
(GBl. I S. 261) in der Handwerksrolle 
eingetragen ist. Für Handwerker gel
ten besonders einfache Buchfüh- 
rungs- und Gewinnermittlungsvor
schriften, die im Gesetz über die Be-

und der Verhütung der Jugendkrimi
nalität.
Die Erfahrungen mit der Rechtserzie
hung der Schuljugend, die in der 
Stadt Mühlhausen gesammelt wur
den, müssen jetzt schrittweise auf 
alle Schulen im Kreis und auch auf 
die Berufsschulen übertragen wer
den. Diese Aufgabe kann natürlich 
nicht allein von den Mitarbeitern der 
Justizorgane bewältigt werden. Des
halb kommt es darauf an, die Fach
lehrer für Staatsbürgerkunde und 
andere Pädagogen zu befähigen, 
selbst Veranstaltungen zur Rechts
erziehung durchzuführen. Schöffen, 
Mitglieder der gesellschaftlichen Ge
richte sowie Angehörige der Sicher
heitsorgane werden sie dabei unter
stützen.
Die Mitarbeiter der Justizorgane se
hen es daher als eine wichtige Auf
gabe an, den Lehrern Grundkennt
nisse für eine wirksame rechtserzie
herische Tätigkeit zu vermitteln.

ERIK ENZIAN, Staatsanwalt beim 
Staatsanwalt des Kreises Mühlhausen 
LUTZ BÖHME, Richter 
am Kreisgericht Mühlhausen

Steuerung der Handwerker vom
16. März 1966 (GBl. I S. 71) und in den 
dazu erlassenen Rechtsvorschriften 
geregelt sind.
Nach § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes gilt 
als Gewinn aus einem Handwerks
betrieb der innerhalb eines Jahres 
erzielte Überschuß der Betriebsein
nahmen über die Betriebsausgaben 
unter Berücksichtigung der Änderun
gen im Bestand an Material, Halb
fertig- und Fertigerzeugnissen, For
derungen und Verbindlichkeiten. Für 
die Berechnung der Gewinnsteuer 
wird der zu ermittelnde steuerpflich
tige Gewinn noch um besonders fest
gelegte Beträge gemindert, wie z. B. 
50 Prozent der Sozialversicherungs
beiträge des Handwerkers, die zu 
entrichtende Produktionsfondssteuer 
und andere Abführungen an den 
Staatshaushalt.
Folgendes Beispiel soll die Ermitt
lung des Nettogewinns deutlich 
machen, wobei von einem Klempner
meister mit vier Beschäftigten, der 
nur Reparaturleistungen für die Be
völkerung ausführt, ausgegangen 
wird (Beispiel 1):
Der Nettogewinn beträgt somit mo
natlich 1 800 M.
Sofern der Ehegatte im Handwerks
betrieb mitarbeitet, wird für Zwecke 
der Besteuerung kein Arbeitslohn für 
ihn berücksichtigt. Steuerlich werden 
die Ehegatten zusammen veranlagt 
(§ 9 des Gesetzes vom 16. März 1966), 
sofern sie nicht dauernd getrennt 
leben.
Das Beispiel macht deutlich, daß die 
Ausgaben für Material bei der Ge
winnermittlung bereits abgesetzt 
sind. Im Urteil des Bezirksgerichts

Ermittlung des Nettoeinkommens (Nettogewinns) für die 
Unterhaltsbemessung bei Handwerkern 
und Gewerbetreibenden
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